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Technische Universitat Dresden
Fakultat Umweltwissenschaften

Prufungsordnung fur den konsekutiven Masterstudiengang
Geodasie

Vom 7. Juli 2020

Aufgrund des § 34 Absatz 1 Satz 1 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SachsGVBI. S. 3) erlasst die Technische Universitat
Dresden die nachfolgende Prifungsordnung als Satzung.
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Abschnitt 1: Aligemeine Bestimmungen

§1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit fir den Masterstudiengang Geodasie umfasst neben der Prasenz das
Selbststudium sowie die Masterprifung.

§2
Prufungsaufbau

Die Masterprufung besteht aus Modulprifungen sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium.
Eine Modulprufung schliel3t ein Modul ab und besteht aus mindestens einer Prifungsleistung. Die
Prafungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen.

§3
Fristen und Termine

(1) Die Masterprufung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine
Masterprufung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit
abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprifung kann innerhalb
eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden.
Eine zweite Wiederholungspriufung ist nur zum nachstmaéglichen Prifungstermin maéglich, danach
gilt die Masterprufung als endgultig nicht bestanden.

(2) Modulprifungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan
vorgegebenen Semesters abgelegt werden.

(3) Die Technische Universitat Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot
sicher, dass Studien- und Prifungsleistungen sowie die Masterarbeit und das Kolloquium in den
festgesetzten Zeitraumen abgelegt werden koénnen. Die Studierenden werden rechtzeitig
fakultatsublich sowohl Gber Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prufungsleistungen als
auch Uber die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso Uber den Aus- und
Abgabezeitpunkt der Masterarbeit sowie Uber den Termin des Kolloquiums informiert. Den
Studierenden ist fur jede Modulprifung auch die jeweilige Wiederholungsmaéglichkeit bekannt zu
geben.

(4) In der Mutterschutzzeit beginnt kein Fristlauf und sie wird auf laufende Fristen nicht
angerechnet. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit wird auf 8 12 Absatz 2 der
Immatrikulationsordnung verwiesen.
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§4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren

(1) Zu Prufungen der Masterprufung nach 8 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer

. in den Masterstudiengang Geodasie an der Technischen Universitat Dresden eingeschrieben ist

und

2. die fachlichen Voraussetzungen (8 26) nachgewiesen hat und

3. eine schriftliche bzw. datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklarung zu Absatz 4 Nummer 3

abgegeben hat.

(2) Fur die Erbringung von Prifungsleistungen hat sich die bzw. der Studierende anzumelden.

Eine spatere Abmeldung ist ohne Angabe von Grlinden bis vier Tage vor Prufungsbeginn moglich.
Form und Frist der Anmeldung und Form der Abmeldung werden vom Prifungsausschuss
festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakultatstblich bekannt gegeben. Entsprechendes gilt
far Prifungsvorleistungen.

(3) Die Zulassung erfolgt

. zu einer Modulprufung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prifungsleistung dieser

Modulprufung,

. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags der bzw. des Studierenden auf Ausgabe des Themas

oder, im Falle von § 21 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und

. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Masterarbeit mit einer Note von mindestens

Lausreichend” (4,0).

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn

. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2

nicht erfullt sind oder

2. die Unterlagen unvollstandig sind oder

3. die bzw. der Studierende eine fur den Abschluss des Masterstudiengangs Geodasie

erforderliche Prifung bereits endgultig nicht bestanden hat.

(5) Uber die Zulassung entscheidet der Prifungsausschuss. Die Bekanntgabe kann 6ffentlich

erfolgen. § 18 Absatz 4 bleibt unberuhrt.

IS o

§5
Arten der Priifungsleistungen

(1) Prufungsleistungen sind durch
Klausurarbeiten (8 6),
Seminararbeiten (8 7),
Projektarbeiten (8§ 8),

mundliche Prafungsleistungen (8 9),
Referate (8 10) und/oder

sonstige Prufungsleistungen (8 11)
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zu erbringen. Schriftliche Prifungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice)
sind nach Mal3gabe der Ordnung zur Durchfuhrung und Bewertung von Prufungsleistungen nach
dem Multiple-Choice-Verfahren (MC-Ordnung) der Fakultat Umweltwissenschaften moglich.

(2) Studien- und Prifungsleistungen sind in deutscher oder nach MalRgabe der
Modulbeschreibungen in englischer Sprache zu erbringen. Wenn ein Modul gemald
Modulbeschreibung primar dem Erwerb fremdsprachlicher Qualifikationen dient, kénnen Studien-
und Prufungsleistungen nach MalRgabe der Aufgabenstellung auch in der jeweiligen Fremdsprache
zu erbringen sein. Studien- und Prufungsleistungen kénnen auf Antrag der bzw. des Studierenden
auch in einer anderen Sprache erbracht werden, wenn der Prifungsausschuss dem zustimmt.

(3) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen langer andauernder oder standiger
korperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prifungsleistungen
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihr bzw. ihm von der bzw. dem
Prufungsausschussvorsitzenden auf Antrag gestattet, die Prufungsleistungen innerhalb einer
verlangerten Bearbeitungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen (Nachteilsausgleich).
Dazu kann die Vorlage eines arztlichen Attestes und in Zweifelsfallen eines amtsarztlichen Attestes
verlangt werden. Entsprechendes gilt fir Prifungsvorleistungen.

(4) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum
14. Lebensjahr Prufungsleistungen nicht wie vorgeschrieben erbringen zu kdnnen, gestattet die
bzw. der Prifungsausschussvorsitzende auf Antrag der bzw. des Studierenden, die
Prafungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Wie die Prufungsleistung zu erbringen ist,
entscheidet die bzw. der Prifungsausschussvorsitzende in Absprache mit der zustandigen Priferin
bzw. dem zustindigen Prifer nach pflichtgemaBem Ermessen. Uber eine angemessene
MalRnahme zum Nachteilsausgleich entscheidet die bzw. der Prifungsausschussvorsitzende. Als
geeignete MalBBnahmen zum Nachteilsausgleich kommen zum Beispiel verlangerte
Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer
Prafungsraume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prifungstermin in Betracht.
Entsprechendes gilt fur Prafungsvorleistungen.

§6
Klausurarbeiten

(1) In Klausurarbeiten soll die bzw. der Studierende nachweisen, dass sie bzw. er auf der Basis
des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den
gangigen Methoden des Studienfaches Aufgaben I6sen und Themen bearbeiten kann. Werden
Klausurarbeiten oder einzelne Aufgaben nach § 5 Absatz 1 Satz 2 gestellt, soll die bzw. der
Studierende die fur das Erreichen des Modulziels erforderlichen Kenntnisse nachweisen. Dazu hat
sie bzw. er anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten sie bzw. er fir richtig
halt.

(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung fur die Fortsetzung des Studiums ist, sind
in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprufung, von zwei Priferinnen und
Prufern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemal3 §
12 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berucksichtigt, alle weiteren
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Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
Uberschreiten.

(3) Die Dauer der Klausurarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und
darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht Gberschreiten.

§7
Seminararbeiten

(1) Durch Seminararbeiten soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen,
ausgewahlte Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien bearbeiten
zu kénnen. Ferner soll festgestellt werden, ob die bzw. der Studierende Uber die grundlegenden
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfugt.

(2) Fur Seminararbeiten gilt 8 6 Absatz 2 entsprechend.

(3) Seminararbeiten dirfen maximal einen zeitlichen Umfang von 120 Stunden haben. Der
konkrete Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. Daraus abgeleitet ist die
Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen.

§8
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fahigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur
Entwicklung, Durchsetzung und Prasentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll die bzw.
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer groReren Aufgabe Ziele definieren sowie
interdisziplinare Lésungsansatze und Konzepte erarbeiten zu kénnen.

(2) Fur Projektarbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend.

(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen
festgelegt und betragt maximal 120 Stunden. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen
der Aufgabenstellung festzulegen.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit mussen die Einzelbeitrage
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfullen. Werden
Teile der Projektarbeit mundlich erbracht, gilt dafir 8 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.

§9
Miindliche Prifungsleistungen

(1) Durch mundliche Prifungsleistungen soll die bzw. der Studierende die Kompetenz
nachweisen, die Zusammenhange des Prufungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen
in diese Zusammenhange einordnen zu kdnnen. Ferner soll festgestellt werden, ob die bzw. der
Studierende Uber ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfligt.
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(2) Mdandliche Prufungsleistungen werden vor mindestens zwei Priferinnen und Prifern
(Kollegialprufung) oder vor einer Priferin bzw. einem Prufer in Gegenwart einer sachkundigen
Beisitzerin bzw. eines sachkundigen Beisitzers (8 19) abgelegt. MUndliche Prifungsleistungen,
deren Bestehen Voraussetzung fUr die Fortsetzung des Studiums ist, werden in der Regel,
zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprtfung, als Kollegialpriifung durchgeftihrt.

(3) Muindliche Prufungsleistungen haben eine Dauer von 20 bis 45 Minuten. Die konkrete
Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. Mindliche Prifungsleistungen finden
nach Maligabe der Modulbeschreibung als Gruppenprifung mit bis zu 4 Personen oder als
Einzelprifung statt.

(4) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der mindlichen Prifungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der bzw. dem Studierenden im Anschluss an die
mundliche Prifungsleistung bekannt zu geben.

(5) Studierende, die sich in einem spateren Prifungstermin der gleichen Prifungsleistung
unterziehen wollen, sollen im Rahmen der rdumlichen Verhaltnisse als Zuhérerinnen und Zuhérer
zugelassen werden, es sei denn, die bzw. der zu prufende Studierende widerspricht. Die Zulassung
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prifungsergebnisse.

§10
Referate

(1) Durch Referate soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle
Fragestellungen aufbereiten und nach MalRgabe der Aufgabenstellung auch prasentieren zu
kénnen.

(2) 86 Absatz 2 gilt entsprechend. Die bzw. der fur die Lehrveranstaltung, in der das Referat
ausgegeben und gegebenenfalls prasentiert wird, zustandige Lehrende soll eine der Pruferinnen
bzw. einer der Prufer sein. Wird das Referat prasentiert, gilt daflir 8 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.

(3) Der zeitliche Umfang zur Bearbeitung der Referate wird jeweils in den
Modulbeschreibungen festgelegt und betragt maximal 80 Stunden. Daraus abgeleitet ist die Frist
zur Abgabe oder Prasentation im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen.

§11
Sonstige Priufungsleistungen

(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Malstaben bewertbare und in den
Modulbeschreibungen inklusive der Anforderungen sowie der Dauer bzw. des zeitlichen
Umfangs konkret benannte Prifungsleistungen (sonstige Prufungsleistungen) soll die bzw. der
Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang angegeben, ist
daraus abgeleitet die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. Sonstige
Prafungsleistungen sind Belegesammlungen und Praktikumsberichte.

(2) Die sonstigen Prufungsleistungen nach Absatz 1 Satz 3 sind wie folgt definiert:
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1. Belegesammlungen bestehen aus mehreren schriftlichen Ausarbeitungen zu einzelnen
thematisch verwandten Aufgabenstellungen. Sie werden vielfach auf der Basis von
durchgefihrten Messungen, Experimenten oder Demonstrationen angefertigt. Durch
Belegesammlungen soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewahlte
Fragestellungen anhand der Fachliteratur und vielfach auch selbst durchgefihrter Messungen
bearbeiten zu kdnnen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie bzw. er Uber grundlegende
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfugt.

2. Praktikumsberichte sind formalisierte Berichte Uber Ablauf, Inhalt und Ergebnis absolvierter
Praktika.

(3) Fur schriftliche sonstige Priafungsleistungen gilt 8 6 Absatz 2 entsprechend.

§12
Bewertung der Prifungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe
der Prufungsergebnisse

(1) Die Bewertung fur die einzelnen Prufungsleistungen wird von den jeweiligen Priferinnen
und Prifern festgesetzt. Daflr sind folgende Noten zu verwenden:;

1 =sehr gut = eine hervorragende Leistung;

2 =gut = eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen Anforderungen
liegt;

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen genugt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht

mehr genugt.

Zur differenzierten Bewertung kdnnen einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder
abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Eine einzelne
Prufungsleistung wird lediglich mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden” bewertet (unbenotete
Prufungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In
die weitere Notenberechnung gehen mit ,bestanden” bewertete unbenotete Prifungsleistungen
nicht ein; mit ,nicht bestanden” bewertete unbenotete Prifungsleistungen gehen in die weitere
Notenberechnung mit der Note ,,nicht ausreichend” (5,0) ein.

(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gema der Modulbeschreibung
gewichteten Durchschnitt der Noten der Prifungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berucksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung
gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt
bis einschlieBlich 1,5 sehr gut,
von 1,6 bis einschlieB3lich 2,5 gut,
von 2,6 bis einschlie8lich 3,5 = befriedigend,
von 3,6 bis einschlieBlich 4,0 ausreichend,
ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) FUr die Masterprufung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der
Masterprufung gehen die Endnote der Masterarbeit mit dreiBigfachem Gewicht und die gemaR
den Leistungspunkten gewichteten Modulnoten nach 8 27 Absatz 1 ein. Die Endnote der
Masterarbeit setzt sich aus der Note der Masterarbeit mit zweifachem und der Note des
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Kolloquiums mit einfachem Gewicht zusammen. Fur die Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Die Modalitaten zur Bekanntgabe der Prifungsergebnisse sind den Studierenden durch
fakultatsubliche Veroffentlichung mitzuteilen.

§13
Versdaumnis, Rucktritt, Tduschung, OrdnungsverstoB3, Verzicht

(1) Eine Prufungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bzw. ,nicht bestanden” bewertet,
wenn die bzw. der Studierende einen fir sie bzw. ihn bindenden Prifungstermin ohne triftigen
Grund versaumt oder ohne triftigen Grund zurucktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prifungsleistung
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Der fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachte Grund muss dem
Priafungsamt unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit einer
bzw. eines Studierenden ist in der Regel ein arztliches Attest, in Zweifelsféllen ein amtsarztliches
Attest, vorzulegen. Soweit die Einhaltung von Fristen fur die erstmalige Meldung zu Prtfungen, die
Wiederholung von Prufungen, die Grunde fur das Versaumnis von Prifungen und die Einhaltung
von Bearbeitungszeiten fur Prafungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der bzw. des
Studierenden die Krankheit eines von ihr bzw. ihm Uberwiegend allein zu versorgenden Kindes
gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden
Prufungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Uber die Genehmigung des Ruicktritts bzw.
die Anerkennung des Versaumnisgrundes entscheidet der Prifungsausschuss.

(3) Versucht die bzw. der Studierende, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prifungsleistungen
durch Tauschung, beispielsweise durch das Mitfuhren oder die Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt aufgrund einer entsprechenden Feststellung durch den
Prufungsausschuss die betreffende Prifungsleistung als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet.
Entsprechend gelten unbenotete Prifungsleistungen mit ,nicht bestanden” bewertet. Eine
Studierende bzw. ein Studierender, die bzw. der den ordnungsgemaRen Ablauf des
Prifungstermins stort, kann von der jeweiligen Priferin bzw. vom jeweiligen Prufer oder von der
bzw. dem jeweiligen Aufsichtfihrenden von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen
werden; in diesem Fall gilt die Prifungsleistung als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bzw. mit ,nicht
bestanden” bewertet. In schwerwiegenden Fallen kann der Prufungsausschuss die Studierende
bzw. den Studierenden von der Erbringung weiterer Prifungsleistungen ausschlie3en.

(4) Hat die bzw. der Studierende bei einer Prifungsleistung getauscht und stellt sich diese
Tatsache erst nach Bekanntgabe der Bewertung heraus, so kann vom Prifungsausschuss die
Bewertung der Prufungsleistung in ,nicht ausreichend” (5,0) bzw. ,nicht bestanden” und daraufhin
gemall § 12 Absatz 2 auch die Note der Modulprifung abgedndert werden. Waren die
Voraussetzungen fur das Ablegen einer Modulprifung nicht erfullt, ohne dass die bzw. der
Studierende hierUber tauschen wollte, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Modulprifung geheilt. Hat die bzw. der Studierende vorsatzlich zu Unrecht das Ablegen einer
Modulprifung erwirkt, so kann vom Prufungsausschuss die Modulprifung fur ,nicht ausreichend"
(5,0) bzw. ,nicht bestanden” erklart werden. In schwerwiegenden Fallen kann der
Prafungsausschuss die Studierende bzw. den Studierenden von der Erbringung weiterer
Prufungsleistungen ausschlieBen.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten fur die Prifungsvorleistungen, Masterarbeit und das Kolloquium
entsprechend.

(6) Erklart die bzw. der Studierende gegentber dem Prifungsamt schriftlich den Verzicht auf
das Absolvieren einer Prufungsleistung, so gilt diese Prifungsleistung im jeweiligen
Prafungsversuch als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bzw. ,nicht bestanden” bewertet. Der Verzicht ist
unwiderruflich und setzt die Zulassung nach § 4 voraus.

§14
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Modulprufung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens ,ausreichend” (4,0) ist.
Ist die Modulprufung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeordneten
Leistungspunkte erworben. In den durch die Modulbeschreibungen festgelegten Fallen ist das
Bestehen der Modulprifung dariiber hinaus von einer weiteren Bestehensvoraussetzung, namlich
dem Absolvieren eines Berufspraktikums oder einer Exkursion abhangig. Dies ist durch Vorlage
einer Praktikumsbescheinigung bzw. Teilnahmebescheinigung nachzuweisen.

(2) Die Masterprufung ist bestanden, wenn die Modulprifungen und die Masterarbeit sowie
das Kolloquium bestanden sind. Masterarbeit und Kolloquium sind bestanden, wenn sie
mindestens mit ,ausreichend” (4,0) bewertet wurden.

(3) Eine Modulprifung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens
sausreichend” (4,0) ist. Masterarbeit und Kolloquium sind nicht bestanden, wenn sie nicht
mindestens mit ,ausreichend” (4,0) bewertet wurden.

(4) Eine Modulprufung ist endgultig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens
sausreichend” (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr méglich ist. Masterarbeit und Kolloquium
sind endgultig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit ,ausreichend” (4,0) bewertet
wurden und eine Wiederholung nicht mehr méglich ist.

(5) Die Masterpriufung ist nicht bestanden bzw. endgultig nicht bestanden, wenn entweder
eine Modulprtfung, die Masterarbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. endgtiltig nicht
bestanden sind. 8 3 Absatz 1 bleibt unberthrt. Im Falle des endgultigen Nichtbestehens einer
Modulprifung des Wahlpflichtbereichs wird das endgultige Nichtbestehen der Masterprifung erst
dann nach § 18 Absatz 4 beschieden, wenn die bzw. der Studierende nicht binnen eines Monats
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprufung umwahlt oder eine Umwahl gemald 8 6
Absatz 2 Satz 6 Studienordnung nicht mehr moglich ist. Hat die bzw. der Studierende die
Masterprufung endgultig nicht bestanden, verliert sie bzw. er den Prufungsanspruch fur alle
Bestandteile der Masterprifung gemal3 8 2 Satz 1.

(6) Hat die bzw. der Studierende eine Modulprufung, die Masterarbeit oder das Kolloquium
nicht bestanden, wird der bzw. dem Studierenden eine Auskunft darUber erteilt, ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende wiederholt werden
kann.

(7) Hat die bzw. der Studierende die Masterprifung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf
Antrag und gegen  Vorlage der  entsprechenden Nachweise sowie der
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Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten
Prafungsbestandteile und deren Bewertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden
Prifungsbestandteile enthalt und erkennen lasst, dass die Masterprifung nicht bestanden ist.

§15
Freiversuch

(1) Modulprifungen kdnnen bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im
Studienablaufplan festgelegten Semestern abgelegt werden. Das erstmalige Ablegen der
Modulprufung gilt dann als Freiversuch.

(2) Auf Antrag der bzw. des Studierenden kdénnen im Freiversuch mindestens mit
sausreichend” (4,0) bewertete Modulprifungen oder Prufungsleistungen zur Verbesserung der
Note zum nachsten reguldren Prufungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fallen zahlt die
bessere Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prifungsausschuss festgelegt und
fakultatsublich bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nachsten reguldren Prifungstermins
oder der Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr méglich. Bei der Wiederholung einer
Modulprifung zur Notenverbesserung werden Prifungsleistungen, die im Freiversuch mindestens
mit ,ausreichend” (4,0) bewertet wurden, auf Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet.
Prufungsleistungen, die im Freiversuch mit ,bestanden” bewertet wurden, werden von Amts
wegen angerechnet.

(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprufung gilt als nicht durchgefuhrt.
Prufungsleistungen, die mindestens mit ,ausreichend” (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewertet
wurden, werden im folgenden Prifungsverfahren angerechnet. Wird fur Prifungsleistungen die
Méglichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere Note
angerechnet.

(4) Uber § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen
einer langer andauernden Krankheit der bzw. des Studierenden oder eines Uberwiegend von ihr
bzw. ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der
Freiversuchsregelung nicht angerechnet.

§16
Wiederholung von Modulprifungen

(1) Nicht bestandene Modulprifungen kénnen innerhalb eines Jahres nach Abschluss des
ersten Prufungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprifung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als erneut nicht
bestanden.

(2) Eine zweite Wiederholungsprifung kann nur zum nachstméglichen Prifungstermin
durchgefuhrt werden. Danach gilt die Modulprifung als endglltig nicht bestanden. Eine weitere
Wiederholungsprufung ist nicht zulassig.

(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprifung, die aus mehreren
Prafungsleistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens ,ausreichend” (4,0) bzw. mit
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.bestanden” bewerteten Prifungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen
Modulprufung, die eine oder mehrere wahlbare Prufungsleistungen umfasst, sind die
Studierenden nicht an die vorherige Wahl einer nicht mit mindestens ,ausreichend” (4,0) bzw. mit
~bestanden” bewerteten Prufungsleistung gebunden.

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprifung ist nur in dem in 8 15 Absatz 2
geregelten Fall zuldssig und umfasst alle Prifungsleistungen.

(5) Fehlversuche der Modulprifung aus den gleichen oder anderen Studiengangen werden
Ubernommen.

§17
Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen, Studienzeiten und auBBerhalb einer
Hochschule erworbenen Qualifikationen

(1) Studien- und Prifungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, werden
auf Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der
Technischen Universitat Dresden, der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusministerkonferenz
sowie solche, die von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu
beachten.

(2) AuBerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag der bzw. des
Studierenden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt,
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Geodasie an der
Technischen Universitat Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.

(3) Studien- und Prufungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen
Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen Ubernommen.

(4) Aneiner Hochschule erbrachte Studien- und Prifungsleistungen kdnnen trotz wesentlicher
Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikationsziele
insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmdoglichkeit
entsprechen und daher ein strukturelles Aquivalent bilden. Im Zeugnis werden die tatsachlich
erbrachten Leistungen ausgewiesen.

(5) Werden Studien- und Prufungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw.
Ubernommen oder aulerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzeiten.
Noten sind - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu Ubernehmen und in die weitere
Notenbildung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk ,bestanden”
aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Die Anrechnung wird im Zeugnis
gekennzeichnet.

(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prifungsausschuss. Die bzw. der Studierende hat die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die
Dauer von zwei Monaten nicht Uberschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt 8 18 Absatz 4 Satz 1.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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§18
Prufungsausschuss

(1) Far die Durchfihrung und Organisation der Priafungen sowie fur die durch die
Prafungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird fir den Masterstudiengang Geodasie ein
Prifungsausschuss gebildet. Dem Prufungsausschuss gehoren drei Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter
sowie eine Studierende bzw. ein Studierender an. Mit Ausnahme des studentischen Mitglieds
betragt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds erstreckt sich auf ein Jahr.

(2) Die bzw. der Vorsitzende, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende sowie die weiteren
Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom Fakultatsrat der Fakultat
Umweltwissenschaften bestellt, das studentische Mitglied auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Die
bzw. der Vorsitzende fuhrt im Regelfall die Geschafte des Prifungsausschusses.

(3) Der Prufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsordnung
eingehalten werden. Er berichtet regelmaRig der Fakultat Uber die Entwicklung der Prifungs- und
Studienzeiten einschliel3lich der tatsachlichen Bearbeitungszeiten fir die Masterarbeit sowie Uber
die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Prifungsausschuss gibt Anregungen zur Reform
der Prufungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen und des
Studienablaufplans.

(4) Belastende Entscheidungen sind der bzw. dem betreffenden Studierenden schriftlich
mitzuteilen, zu begrinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der
Prafungsausschuss entscheidet als Prufungsbehdrde Gber Widerspriche in angemessener Frist
und erlasst die Widerspruchsbescheide.

(5) Der Prufungsausschuss kann zu seinen Sitzungen Gaste ohne Stimmrecht zulassen. Die
Mitglieder des Prufungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prifungsleistungen und
des Kolloquiums beizuwohnen.

(6) Die Mitglieder des Prifungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im Offentlichen Dienst stehen, sind sie
durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Auf Grundlage der Beschlisse des Prifungsausschusses organisiert das Prifungsamt die
Prifungen und verwaltet die Prufungsakten.

§19
Priiferinnen und Priifer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Zu Pruferinnen und Prifern werden vom Prifungsausschuss Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer sowie andere Personen bestellt, die nach Landesrecht prufungsberechtigt sind.
Zur Beisitzerin bzw. zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Masterprifung oder
eine mindestens vergleichbare Prifung erfolgreich abgelegt hat.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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(2) Die bzw. der Studierende kann fir ihre bzw. seine Masterarbeit die Betreuerin bzw. den
Betreuer und fur mundliche Prafungsleistungen sowie das Kolloquium die Pruferinnen und Prufer
vorschlagen. Der Vorschlag begriindet keinen Anspruch.

(3) Fur die Praferinnen und Priufer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 18 Absatz 6
entsprechend.

§20
Zweck der Masterprifung

Das Bestehen der Masterprifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des
Studiengangs. Dadurch wird festgestellt, dass die bzw. der Studierende die fachlichen
Zusammenhange Uberblickt, die Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
anzuwenden, und die fir den Ubergang in die Berufspraxis notwendigen grindlichen
Fachkenntnisse erworben hat.

§21
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit und
Kolloquium

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die bzw. der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbststandig nach wissenschaftlichen Methoden
zu bearbeiten.

(2) Die Masterarbeit kann von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer oder einer
anderen, nach dem Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetz prifungsberechtigten Person betreut
werden, soweit diese im Studiengang Geodasie an der Technischen Universitat Dresden tatig ist.
Soll die Masterarbeit von einer auBerhalb tatigen prifungsberechtigten Person betreut werden,
bedarf es der Zustimmung der bzw. des Prifungsausschussvorsitzenden.

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt Uber den Prifungsausschuss. Thema
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Die bzw. der Studierende kann
Themenwinsche auBern. Auf Antrag der bzw. des Studierenden wird vom Prifungsausschuss die
rechtzeitige Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spatestens zu
Beginn des auf den Abschluss der letzten Modulprufung folgenden Semesters von Amts wegen
vom Prufungsausschuss ausgegeben.

(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe
zurlckgegeben werden. Eine Ruckgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterarbeit
jedoch nur zuldssig, wenn die bzw. der Studierende bislang von dieser Moglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurtickgegeben, wird ihr bzw. ihm
unverzuglich gemaR Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben.

(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als
Masterarbeit der bzw. des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
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ermoglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfallt.

(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache oder in dokumentierter Absprache der bzw. des
Studierenden mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer in englischer Sprache in zwei
maschinengeschriebenen und gebundenen Exemplaren sowie in digitaler Textform auf einem
geeigneten Datentrager fristgemald beim Prufungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist
aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die bzw. der Studierende schriftlich zu erklaren, ob sie
inre bzw. er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren bzw. seinen entsprechend
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Die Masterarbeit ist von zwei Priferinnen und Priifern einzeln gemal3 8 12 Absatz 1 Satz 1
bis 3 zu benoten. Die Betreuerin bzw. der Betreuer der Masterarbeit soll eine bzw. einer der
Pruferinnen und Prufer sein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht tGberschreiten.

(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der
Priferinnen und Prifer. Weichen die Einzelnoten der Priferinnen und Prifer um mehr als zwei
Notenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur mafRgebend,
sofern beide Priferinnen und Prifer damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der
Prufungsausschuss eine Bewertung einer weiteren Priferin bzw. eines weiteren Prifers ein. Die
Note der Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der drei Einzelnoten gebildet. § 12 Absatz
2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(9) Hat eine Pruferin bzw. ein Prifer die Masterarbeit mindestens mit ,ausreichend” (4,0), die
bzw. der andere mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet, so holt der Priufungsausschuss eine
Bewertung einer weiteren Pruferin bzw. eines weiteren Prufers ein. Diese entscheidet Uber das
Bestehen oder Nichtbestehen der Masterarbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note
der Masterarbeit aus dem Durchschnitt der Einzelnoten der fir das Bestehen votierenden
Bewertungen, andernfalls der fur das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann innerhalb eines Jahres einmal wiederholt
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung ist
nur zum nachstmoglichen Prifungstermin moglich, danach gilt sie als endgultig nicht bestanden.
Eine weitere Wiederholung oder die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht
zulassig.

(11) Die bzw. der Studierende muss ihre bzw. seine Masterarbeit in einem oOffentlichen
Kolloquium vor der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Arbeit als Priferin bzw. Prifer und einer
Beisitzerin bzw. einem Beisitzer erldutern. Durch das Kolloquium soll die bzw. der Studierende
nachweisen, dass sie bzw. er das Ergebnis der Masterarbeit schlUssig darlegen und fachlich
diskutieren kann. Das Kolloquium kann in dokumentierter Absprache der bzw. des Studierenden
mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer in englischer Sprache erbracht werden. Weitere Priferinnen
und Prifer kénnen beigezogen werden. Absatz 10 sowie 8 9 Absatz 4 und § 12 Absatz 1 Satz 1 bis
3 gelten entsprechend.
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§22
Zeugnis und Masterurkunde

(1) Uber die bestandene Masterprifung erhalt die bzw. der Studierende unverziglich,
moglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprufung sind die
Modulbewertungen gemald & 27 Absatz 1 sowie die entsprechenden Leistungspunkte und
gegebenenfalls Anrechnungskennzeichen, das Thema der Masterarbeit, deren Endnote und
Betreuerin bzw. Betreuer sowie die Gesamtnote nach 8§ 12 Absatz 3 und 4 aufzunehmen. Die
Bewertungen der einzelnen Prufungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis
ausgewiesen. Auf Antrag der bzw. des Studierenden werden die Bewertungen von Zusatzmodulen
und die bis zum Abschluss der Masterprifung bendtigte Fachstudiendauer in das Zeugnis
aufgenommen und die Bewertungen von Priufungsleistungen in Zusatzmodulen auf der Beilage
angegeben.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprifung erhalt die bzw. der Studierende die
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades
beurkundet. Die Masterurkunde wird von der bzw. dem Prufungsausschussvorsitzenden
unterzeichnet, tragt die hand- oder maschinenschriftliche Unterschrift der Rektorin bzw. des
Rektors und ist mit dem Siegel der Technischen Universitat Dresden versehen. Zusatzlich werden
der bzw. dem Studierenden Ubersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in englischer Sprache
ausgehandigt.

(3) Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem der letzte Prufungsbestandteil gemal3 §
14 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet von der bzw. dem
Prifungsausschussvorsitzenden und mit dem von der Fakultat gefuhrten Siegel der Technischen
Universitat Dresden versehen.

(4) Die Technische Universitat Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem
~Diploma Supplement Modell” von Europaischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung
des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.

§23
Ungiultigkeit der Masterpriifung

(1) Hatdie bzw. der Studierende bei einer Prifungsleistung getduscht und wird diese Tatsache
erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prifungsleistung
entsprechend 8 13 Absatz 4 Satz 1 abgeandert werden. Gegebenenfalls kann vom
Prifungsausschuss die Modulprifung far ,nicht ausreichend” (5,0) und die Masterprufung ftr
~hicht bestanden” erklart werden. Entsprechendes gilt fir die Masterarbeit sowie das Kolloquium.

(2) Waren die Voraussetzungen fur die Abnahme einer Modulprtfung nicht erftllt, ohne dass
die bzw. der Studierende hiertiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Modulprufung geheilt. Hat die bzw. der Studierende vorsatzlich zu Unrecht das Ablegen einer
Modulprifung erwirkt, so kann vom Prufungsausschuss die Modulprtfung fur ,nicht ausreichend”
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(5,0) und die Masterprufung fur ,nicht bestanden” erklart werden. Entsprechendes gilt fur die
Masterarbeit sowie das Kolloquium.

(3) Das unrichtige Zeugnis und dessen Ubersetzung sind von der bzw. dem
Prifungsausschussvorsitzenden einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit dem
unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterurkunde, alle Ubersetzungen sowie das Diploma
Supplement einzuziehen, wenn die Masterprifung aufgrund einer Tauschung fur ,nicht
bestanden” erklart wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach
einer Frist von funf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§24
Einsicht in die Prufungsunterlagen

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prufungsverfahrens wird der bzw. dem Studierenden
auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prifungsarbeiten, die
darauf bezogenen Gutachten und in die Prifungsprotokolle gewahrt.

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen

§25
Studiendauer, -aufbau und -umfang

(1) Die Regelstudienzeit nach 8 1 betragt vier Semester.
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schlie3t mit der Masterprifung ab.

(3) Durch das Bestehen der Masterprifung werden insgesamt 120 Leistungspunkte in den
Modulen sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium erworben.

§26
Fachliche Voraussetzungen der Masterprufung

(1) FOr die Modulprifungen kénnen Studienleistungen als Prifungsvorleistungen gefordert
werden. Deren Anzahl, Art und Ausgestaltung sind in den Modulbeschreibungen zu regeln, ebenso
kann die Anzahl der Wiederholungsmdglichkeiten beschrankt werden. Vor Beginn der
Masterarbeit missen mindestens 50 Leistungspunkte erworben werden. Vor dem Kolloquium
muss die Masterarbeit mit einer Note von mindestens , ausreichend” (4,0) bewertet worden sein.

(2) Fachliche Voraussetzungen, die durch einen Verzicht nach § 13 Absatz 6 erflllt waren,
gelten als erbracht, wenn der Prufungsausschuss dem auf Antrag der bzw. des Studierenden
zustimmt.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
Amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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§27
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprifung

(1) Die Masterprifung umfasst alle Modulprifungen des Pflichtbereichs und die der
gewahlten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Masterarbeit und das Kolloquium.

(2) Module des Pflichtbereichs sind

Ausgleichungsrechnung und Statistik

Physikalische Geodasie

Bauwerkstberwachung

Instrumente der Stadtentwicklung

Aktuelle Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition
Schlusselqualifikationen fur das Berufsfeld Geodasie

No o s wDN -

Aktuelle Forschungsthemen der Geodasie

(3) Module des Wahlpflichtbereichs sind
Ausgewahlte Kapitel der Immobilienwertermittlung
Land- und Dorfentwicklung
Industriemesstechnik
Datenanalyse in der Umweltfernerkundung

Laserscanning und 3D-Punktwolkenverarbeitung
Satellitengestutzte Positionsbestimmung
Geodatische Erdsystemforschung

1

2

3

4

5. Optische 3D-Messverfahren
6

7

8

9. Mathematische Methoden in der Erdmessung und Astronomie
1

0. Geodateninfrastrukturen und Generalisierung
von denen funf zu wahlen sind.

(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prifungsleistungen, deren Art und
Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der
Prafungsleistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und
zu erwerbende Kompetenzen des Moduls.

(5) Die bzw. der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen
(Zusatzmodule) einer Prifung unterziehen. Diese Modulprifungen kénnen nach Absprache mit
der bzw. dem jeweils Anbietenden oder der Priferin bzw. dem Prifer fakultativ aus dem gesamten
Modulangebot der Technischen Universitat Dresden oder einer kooperierenden Hochschule
erbracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein und
bleiben bei der Bildung der Gesamtnote unberuicksichtigt.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
Amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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§28
Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums

(1) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit betragt 21 Wochen, es werden 27 Leistungspunkte
erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind von der Betreuerin bzw.
dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden
kann. Im Einzelfall kann der Prifungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begriindeten Antrag der
bzw. des Studierenden ausnahmsweise um hdchstens 8 Wochen verlangern, die Anzahl der
Leistungspunkte bleibt hiervon unberuhrt.

(2) Das Kolloquium hat eine Dauer von 45 Minuten. Es werden 3 Leistungspunkte erworben.

§29
Mastergrad

Ist die Masterprifung bestanden, wird der Hochschulgrad ,,Master of Science” (abgekuirzt: M.Sc.)
verliehen.

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen

§30
AuBerkrafttreten

Diese Prufungsordnung tritt am 1. April 2026 aulRer Kraft.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
Amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultatsrats der Fakultat Umweltwissenschaften
vom 23. September 2019 und der Genehmigung des Rektorates vom 29. Januar 2020.

Dresden, den 7. Juli 2020

Der Rektor
der Technischen Universitat Dresden

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Muller-Steinhagen

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
Amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
21



	Lesefassung der Prüfungsordnung
	für den konsekutiven Masterstudiengang Geodäsie
	Gültig zum 01.04.2026
	§ 1
	Regelstudienzeit
	§ 2
	Prüfungsaufbau
	§ 3
	Fristen und Termine
	§ 4
	Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren
	§ 5
	Arten der Prüfungsleistungen
	§ 6
	Klausurarbeiten
	§ 7
	Seminararbeiten
	§ 8
	Projektarbeiten
	§ 9
	Mündliche Prüfungsleistungen
	§ 10
	Referate
	§ 11
	Sonstige Prüfungsleistungen
	§ 12
	Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse
	§ 13
	Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Verzicht
	§ 14
	Bestehen und Nichtbestehen
	§ 15
	Freiversuch
	§ 16
	Wiederholung von Modulprüfungen
	§ 17
	Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer Hochschule erworbenen Qualifikationen
	§ 18
	Prüfungsausschuss
	§ 19
	Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
	§ 20
	Zweck der Masterprüfung
	§ 21
	Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit und Kolloquium
	§ 22
	Zeugnis und Masterurkunde
	§ 23
	Ungültigkeit der Masterprüfung
	§ 24   Einsicht in die Prüfungsunterlagen
	§ 25
	Studiendauer, -aufbau und -umfang
	§ 26
	Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung
	§ 27
	Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung
	§ 28
	Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums
	§ 29
	Mastergrad
	§ 30
	Außerkrafttreten

